
fort beschwert. Er begründete sei-
ne Beschwerde u.a. damit, dass
die Vergabestelle bei funktionaler
Betrachtungsweise bereits mit der
ihm gegenüber geäußerten An-
kündigung „öffentlich“ ausschrei-
ben zu wollen, ein der Nachprü-
fung zugängliches Vergabeverfah-
ren eingeleitet habe. Außerdem
käme nur ein exklusives Verhand-
lungsverfahren mit einem Bieter
in Betracht, um eine passgenaue
Beschaffung zu ermöglichen. Der
Eilantrag des Unternehmers blieb
erfolglos.

Vorbeugender Rechtsschutz
wird nicht gewährt

Gegenstand eines Nachprü-
fungsverfahrens sind Handlungen
und Entscheidungen eines öffent-
lichen Auftraggebers in einem
laufenden Vergabeverfahren. Dies
ergibt sich beispielsweise aus §

Ein Unternehmer hat seit meh-
reren Jahren IT-Leistungen für

einen öffentlichen Auftraggeber
erbracht. Rund ein Jahr vor dem
Vertragsende beschloss die Verga-
bestelle, die IT-Leistungen in ei-
nem förmlichen Ausschreibungs-
verfahren zu vergeben. Sie beauf-
tragte hierzu ihre zuständigen
Fachabteilungen mit der Ausar-
beitung der „öffentlichen“ Aus-
schreibung. Später unterrichtete
die Vergabestelle den Unterneh-
mer darüber, dass die Vergabeun-
terlagen erarbeitet und die Be-
kanntmachung der Ausschrei-
bung demnächst bevorstehen
würde.
Daraufhin stellte der Unterneh-

mer einen Nachprüfungsantrag,
den die zuständige Vergabekam-
mer als verfrüht und als unzulässig
verworfen hat. Gegen diese Ent-
scheidung hat sich der Unterneh-
mer mit einem Eilantrag zum
Oberlandesgericht Koblenz (15.
August 2014 – Az.: Verg 7/14) so-

OLG Koblenz zum vorbeugenden Vergaberechtsschutz

Wann eine nachprüfbare Ausschreibung beginnt

nichts einzuwenden. Dement-
sprechend gab es auch keinen
Gegenstand, welcher der Über-
prüfung zugänglich gewesen
wäre, stellten die Koblenzer Rich-
ter schlussendlich fest.
> HOLGER SCHRÖDER

Der Autor ist Rechtsanwalt bei Rödl &
Partner in Nürnberg.

nach Ablauf des bestehenden
Vertrags weiterhin gegebenen Be-
darf in einem förmlichen Verga-
beverfahren decken zu wollen,
noch keine Einleitung eines der
Nachprüfung zugänglichen Ver-
gabeverfahrens. Zudem ist gegen
die Absicht eines öffentlichen
Auftraggebers, geltendes Vergabe-
recht anzuwenden, grundsätzlich

tung eines Nachprüfungsverfah-
rens. Es kann zum Beispiel schon
genügen, dass ein öffentlicher
Auftraggeber in einem ungeregel-
ten Verfahren der Beschaffung
dienende Verhandlungen mit nur
einem Unternehmen aufnimmt.
Allerdings ist die bloße Absichts-
erklärung gegenüber einem aktu-
ellen Leistungserbringer, den

104 Absatz 2 GWB, so der rhein-
land-pfälzische Vergabesenat.
Hieraus ist zu schließen, dass ein
vorbeugender Rechtsschutz gegen
vermutete Vergabefehler in einem
künftigen Vergabeverfahren nicht
gewährt wird. Zwar ist die Be-
kanntmachung eines förmlichen
Vergabeverfahrens keine notwen-
dige Voraussetzung für die Einlei-

Rund um IT-Dienstleistungen für einen öffentlichen Auftraggeber gab es Streit. FOTO DPA

zudem die Entscheidung des Euro-
päischen Gerichtshofs vom 18.
September 2014 (Az.: C-549/13
„Bundesdruckerei GmbH“) be-
achten, die zumindest in den Fäl-
len, in denen ein öffentlicher Auf-
trag ausschließlich von Arbeitneh-
mern erbracht werden soll, die bei
einem ausländischen Nachunter-
nehmer beschäftigt sind, eine ver-
pflichtende Zahlung von gesetzli-
chen Mindestentgelten ablehnt.
Damit kollidierende landesrechtli-
che Vergabebestimmungen sind
europarechtskonform auszulegen.
> HOLGER SCHRÖDER

öffentlicher Bau- und Dienstleis-
tungsaufträge.
Das MiLoG ist darüber hinaus

für Bundesländer relevant, die ei-
nen vergabespezifischen Mindest-
lohn landesrechtlich geregelt ha-
ben. Für den Freistaat Bayern trifft
dies derzeit nicht zu. In den Bun-
desländern aber, die aktuell einen
höheren landesvergabespezifi-
schen Mindestlohn geregelt haben
(zum Beispiel Nordrhein-Westfa-
lenmit 8,62Euro), dürfteweiterhin
der höhere Mindestlohn maßgeb-
lich sein.DieVergabestellen in den
betroffenenBundesländern sollten

• Erweiterte Eignungsprüfung: Bei
öffentlichen Aufträgen ab einer
Höhe von mindestens 30 000
Euro muss die Vergabestelle –
nicht Sektorenauftraggeber – vor
der Erteilung des Zuschlages eine
Gewerbezentralregisterauskunft
nach § 150a GewO für den Best-
bieter einholen (§ 19 Absatz 4 Mi-
LoG).
• Haftung: Nach § 13 MiLoG haf-
tet der öffentliche Auftraggeber
entsprechend § 14 AEntG für die
Verpflichtung des Auftragnehmers
zur Zahlung des Mindestlohns.
Die Haftung gilt bei der Vergabe

dung über einen Ausschluss ist
der Bewerber anzuhören (§ 19
Absatz 1 und 5 MiLoG).
• Eignungsprüfung: Öffentliche
Auftraggeber – nicht Sektorenauf-
traggeber – müssen entweder
selbst beim Gewerbezentralregis-
ter Auskünfte über rechtskräftige
Bußgeldentscheidungen wegen
Verstößen gegen das MiLoG an-
fordern oder eine Eigenerklärung
über das Nichtvorliegen der Vo-
raussetzungen einer entsprechen-
den Vergabesperre von den Be-
werbern verlangen (§ 19 Absatz 3
MiLoG).

halb Auswirkungen auf Vergabe-
verfahren. Die folgenden Aspekte
sind von besonderer Praxisbedeu-
tung:
• Vergabesperre: Bewerber um ei-
nen öffentlichen Bau-, Liefer-
oder Dienstleistungsauftrag „sol-
len“ nach dem MiLoG für eine
„angemessene Zeit“ von der Teil-
nahme an Vergabewettbewerben
ausgeschlossen werden, wenn sie
wegen eines MiLoG-Verstoßes
(zum Beispiel Pflicht zur Zahlung
des Mindestlohns) mit einer Geld-
buße von mindestens 2.500 Euro
belegt wurden. Vor der Entschei-

Am 12. August 2014 ist das „Ge-
setz zur Regelung eines allgemei-
nen Mindestlohns (Mindestlohn-
gesetz – MiLoG)“ als Teil des so
genannte Tarifautonomiestär-
kungsgesetzes bundesweit in Kraft
getreten. Darin ist die Höhe des
Mindestlohns ab dem 1. Januar
2015 in Höhe von brutto 8,50
Euro je Zeitstunde geregelt. Im In-
land beschäftigte Arbeitnehmer
haben daher einen Rechtsan-
spruch auf Zahlung des Mindest-
lohns (§ 20 MiLoG). Das MiLoG
ist auch von öffentlichen Auftrag-
gebern zu beachten und hat des-

Ab 1. Januar 2015 gilt ein Brutto-Mindestlohn von 8,50 Euro

Auswirkungen des Mindestlohngesetzes auf Vergabeverfahren
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